
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 

Kreistagssitzung am 8. Dezember 2022 

Antrag zur Aufnahme in die Tagesordnung im öffentlichen Teil:  

Sanierungskonzept PFOS Flugplatz Bitburg: Informationen zum Stand durch die BImA  

Der Kreistag möge beschließen:  

Der Landrat wird beauftragt, mit der BImA eine Informationsveranstaltung für die Gremien der im 

Zweckverband Flugplatz Bitburg vertretenen Gebietskörperschaften und die Öffentlichkeit über den 

Stand des PFT/PFOS-Sanierungskonzepts für den Flugplatz abzustimmen. Die Veranstaltung soll zeit-

nah in 2023 erfolgen. 

 

 

Begründung: 

Die letzte Informationsveranstaltung fand im November 2019 statt. Hierbei wurde angekündigt, ein 

Sanierungskonzept auszuarbeiten und voraussichtlich im Frühjahr 2021 vorzustellen. Diese Vorstel-

lung ist bis heute nicht erfolgt, eine Begründung ist jedenfalls uns nicht bekannt geworden.  

In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit geschieht nichts, die PFOS-Auswaschungen der Hotspots 

fließen unverändert in das Oberflächen- und Grundwasser, die weitere Erschließung von Gewerbe-

flächen ist kaum bis gar nicht möglich. 

Vor diesem Hintergrund ist eine ausführliche Information der Öffentlichkeit dringlich und mehr als 

geboten. 

Hierbei sollte vor allem dargelegt werden 

• Welche Schritte bisher unternommen wurden und welche neuen Erkenntnisse gewonnen 

wurden, 

• wie der Planungsstand für das angedachte Sicherungsbauwerk zur Aufnahme des stark belas-

teten Bodens aus den Hotspots ist und  

• wie der weitere Zeitplan vorgesehen ist. 
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Weiterhin sollte mitgeteilt werden, inwieweit bei Bebauungen vor der Errichtung des Sicherungs-

bauwerks anfallende belastete Bodenmassen zur endgültigen Einlagerung zwischengelagert werden 

können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fraktionssprecher 


